
Änderung der Begünstigtenordnung

ab
Konto-Nr.

.-

Ihre Geschäftsstelle

Exemplar für die Vorsorgestiftung

Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG
Basel (PV9V)

61943 D J4

Stamm-Nr.

-

V3

Ausdruck ELA-UBS oder Ausweiskopie beigefügt
Nur für bankinterne Zwecke

OE-Ref.

Unterschrift(en) geprüft/In meiner Gegenwart unterzeichnet

Visum

Änderung für

Personalien des Vorsorgenehmers/der Vorsorgenehmerin (nachstehend Vorsorgenehmer)

GeburtsdatumName

ZivilstandVorname

Telefon

NationalitätStrasse

PLZ/Wohnort

UBS Fiscakonto/UBS Fiscalife

UBS FiscalifeUBS Fiscakonto

Nach meinem Tod sind die nachgenannten Personen wie folgt begünstigt:

Begünstigte

Anteil in %

1.

Name/Vorname/Geburtsdatum/Adresse

2.

4.

%

%

3.

%

%

5.

%

6.

%

Ort/Datum Unterschrift Vorsorgenehmer

Begünstigungsregelung

Im Falle des Ablebens des Vorsorgenehmers sind nachfolgende Per-
sonen begünstigt. Für die Begünstigung gilt folgende Reihenfolge:
1.

2.

4.
5.

Der Vorsorgenehmer hat das Recht mittels schriftlicher Mitteilung
an die Vorsorgestiftung eine oder mehrere begünstigte Personen
unter den Ziffer 2 genannten Begünstigten zu bestimmen und
deren Ansprüche näher zu bezeichnen.
Der Vorsorgenehmer hat das Recht mittels schriftlicher Mitteilung
an die Vorsorgestiftung die Reihenfolge der Begünstigten ge-
mäss Ziffern 3-5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu be-
zeichnen.
Personen gemäss Ziffer 2, für deren Unterhalt der Vorsorgeneh-
mer in massgeblicher Weise aufgekommen ist, sind der Vor-
sorgestiftung schriftlich bekannt zu geben.3.

der überlebende Ehegatte bzw. die überlebende eingetrage-
ne Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner;
die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die
von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt
worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten
fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensge-
meinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder
mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss;
die Eltern;
die Geschwister;
die übrigen Erben.
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Exemplar für den Vorsorgenehmer

Änderung der Begünstigtenordnung

ab
Konto-Nr.

.-

Ihre Geschäftsstelle

Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG
Basel (PV9V)

61943 D

Stamm-Nr.

-

V3

Ausdruck ELA-UBS oder Ausweiskopie beigefügt
Nur für bankinterne Zwecke

OE-Ref.

Unterschrift(en) geprüft/In meiner Gegenwart unterzeichnet

Visum

Personalien des Vorsorgenehmers/der Vorsorgenehmerin (nachstehend Vorsorgenehmer)

GeburtsdatumName

ZivilstandVorname

Telefon

NationalitätStrasse

PLZ/Wohnort

UBS Fiscakonto/UBS Fiscalife

Unterschrift Vorsorgenehmer

Änderung für

UBS FiscalifeUBS Fiscakonto

Nach meinem Tod sind die nachgenannten Personen wie folgt begünstigt:

Begünstigte

Begünstigungsregelung

Im Falle des Ablebens des Vorsorgenehmers sind nachfolgende Per-
sonen begünstigt. Für die Begünstigung gilt folgende Reihenfolge:
1.

2.

4.
5.

Anteil in %

1.

Name/Vorname/Geburtsdatum/Adresse

2.

4.

%

%

3.

%

%

5.

%

Der Vorsorgenehmer hat das Recht mittels schriftlicher Mitteilung
an die Vorsorgestiftung eine oder mehrere begünstigte Personen
unter den Ziffer 2 genannten Begünstigten zu bestimmen und
deren Ansprüche näher zu bezeichnen.
Der Vorsorgenehmer hat das Recht mittels schriftlicher Mitteilung
an die Vorsorgestiftung die Reihenfolge der Begünstigten ge-
mäss Ziffern 3-5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu be-
zeichnen.
Personen gemäss Ziffer 2, für deren Unterhalt der Vorsorgeneh-
mer in massgeblicher Weise aufgekommen ist, sind der Vor-
sorgestiftung schriftlich bekannt zu geben.

6.

%

Ort/Datum

16.05.2007 J4

3.

der überlebende Ehegatte bzw. die überlebende eingetrage-
ne Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner;
die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die
von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt
worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten
fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensge-
meinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder
mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss;
die Eltern;
die Geschwister;
die übrigen Erben.
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